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Anlage

zur,,Verwaltungsvorschrift zur Bekämpfung von
Korruption in der Landesverwaltung (W-Kor)
vom 14.06,2001
(Amtliche Mitteilunger 1/2002, S. 68 - 71)
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Verhaltenskodex gegen Korruption

Seien Sie Vorbi ld:  Zeigen Sie durch Ihr Verhalten, dass Sie Kor-
ruption weder dulden noch unterstützen.

Wehren Sie Körfupiio nsversu che sofort ab und informieren Sie
unverzüglich lhre Vorgesetzten und die Ans prechpartnerin oder
den Ansp!"echpartn€r für Korrupiionsbekämpfung.

Vermuien Sie, dass jemand Sie um eine pflichtwidrige Bevor-
zugung bi t ten wi l l ,  so ziehen Sie eine Kol legin odei" einen Köl-
legen als Zeugin oder Zeugen hinzu.

Arbeiien Sie so, dass Ihre Arbeit jederzeit überprüft u/erden
kann.

Achten Sle auf eine Trennung von Dienst und Privatleben. Prü-
fen Sie, ob lhfe Privaiinteressen zu einer Kollision rnlt lhren
Dienstpf l ichten führen.

untersiüizen Sie lhre Dienststel!a bel der Entdeckung und A.uf-
klärung von Korruption. Informieren Sie lhre Vorgesetzten und
die Ansprechparinerin odei den Ansprechpartner für Koriupti-
onsbekämpfung bei Anhaitspunkien für korruptes Verhalten'

Untersttiäen Sie lhre Diensistelle beim Erkennen fehterhafier
Orga nisat ionsstru kturen, die Korrupi ion begünst igen.

Lassen Sie sich zum Thema Korruptionsprävention fortbilden.


